
Ihre Anfrage vom 07.05.2018
Ihr weiteres Schreiben vom 18.05.2018

Sehr geehrt███████████,
auf Ihren Antrag vom 07.05.2018 erteile ich nach interner Überprüfung folgende Auskunft:
Das Datenerfassungssystem der Zentralen Eingangsgeschäftsstelle des Landgerichts Saar-
brücken  lässt  keine  Überprüfung  nach  Rechtsnormen  zu,  da  die  einzelnen  Verfahren  bei 
ihrer  Registrierung  keinen  bestimmten  Rechtsnormen  zugeordnet  werden.  Ich  kann  daher 
aus  dem  vorhandenen  Datenbestand  nicht  mitteilen,  ob  und – wenn  ja – welche  Verfahren
im Jahr 2017 nach § 96 AufenthG entschieden worden sind.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Dr. Wern
Richter am Landgericht

Der Präsident des Landgerichts Saarbrücken
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